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Text 

Vorschuss zur besonderen Hilfeleistung 

§ 23b. (1) Der Bund leistet als besondere Hilfeleistung einen Vorschuss (vorläufige Übernahme von 
Ansprüchen), wenn 

 1. sich die Beamtin oder der Beamte im Zusammenhang mit einem Dienst- oder Arbeitsunfall im 
Sinne des § 23a Z 1 an einem Strafverfahren beteiligt, das nach Prüfung des Bestandes der 
Ansprüche mit einer rechtskräftigen Entscheidung über Ersatzansprüche der Beamtin oder des 
Beamten oder der Hinterbliebenen gegen den Täter abgeschlossen wird, oder 

 2. solche Ersatzansprüche der Beamtin oder des Beamten im Zivilrechtsweg nach Prüfung des 
Bestandes der Ansprüche rechtskräftig zugesprochen werden. 

(2) Ein Vorschuss nach Abs. 1 Z 1 und Z 2 ist höchstens bis zum 27-fachen Referenzbetrag gemäß 
§ 3 Abs. 4 für Heilungskosten, Schmerzengeld sowie für jenes Einkommen, das der Beamtin oder dem 
Beamten wegen der erlittenen Körperverletzung oder Gesundheitsschädigung entgangen ist oder künftig 
entgeht, zu leisten. 

(2a) Abweichend von § 23a Z 3 gebührt der Vorschuss auf Schmerzengeld auch dann, wenn die 
Erwerbsfähigkeit der oder des Bediensteten nicht durch mindestens zehn Kalendertage gemindert ist. 

(3) Das Schmerzengeld und das Einkommen gemäß Abs. 2 umfassen auch die jeweils bis zur 
rechtskräftigen Entscheidung über Ersatzansprüche anfallenden Zinsen. 
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(4) Ist eine gerichtliche Entscheidung über die Ansprüche gemäß Abs. 2 unzulässig, kann diese nicht 
erfolgen oder ist diese ohne Prüfung des Bestandes der Ansprüche erfolgt, hat die Dienstbehörde nach 
Prüfung des Bestandes der Ansprüche die Heilungskosten sowie jenes Einkommen, das der Beamtin oder 
dem Beamten wegen der erlittenen Körperverletzung oder Gesundheitsschädigung entgangen ist oder 
künftig entgeht, zu ersetzen. Die Zahlung von Schmerzengeld ist nach Prüfung des Bestandes der 
Ansprüche höchstens bis zum fünffachen Referenzbetrag gemäß § 3 Abs. 4 möglich. Die Gesamtkosten 
dürfen jedoch jene gemäß Abs. 2 nicht überschreiten. 

(5) Die vorläufige Leistungspflicht des Bundes besteht nur insoweit, als die Ansprüche der Beamtin 
oder des Beamten nicht durch die gesetzliche Unfallversicherung oder nach dem Bundesgesetz über die 
Gewährung von Hilfeleistungen an Opfer von Verbrechen, BGBl. Nr. 288/1972, gedeckt sind. 

(6) Die Ansprüche der Beamtin oder des Beamten gegen die Täterin oder den Täter gehen, soweit sie 
vom Bund bezahlt werden, durch Legalzession auf den Bund über. 
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